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ANZEIGE

Stoffel einigt sich mit Ermittlern
Mildes Urteil für den Immobilienunternehmer im Fall der Avireal-Übernahme

FABIAN BAUMGARTNER

Der Coup befördert Remo Stoffel mit
einem Schlag in die Elite der Schwei-
zer Wirtschaft. Zusammen mit zwei Ge-
schäftspartnern übernimmt der erst ge-
rade 28-jährig gewordene Unternehmer
am 28.April 2005 die Immobilienfirma
Avireal aus derKonkursmasse der unter-
gegangenenSwissair.Für denehrgeizigen
Stoffel ist es ein Husarenstück, das ihn
vom Nobody zum schweizweit bekann-
ten Financier macht. Doch Stoffels Auf-
stieg ist begleitet von Nebengeräuschen.

Mit seinem damaligen Geschäfts-
partner überwirft sich der Unterneh-
mer, es folgt ein erbitterter Rechtsstreit.
Und seit letzterWoche ist klar: Im Zuge
der Übernahme der Firma kam es zu
strafbaren Handlungen. In einer Mittei-
lung verkündet die Zürcher Oberstaats-
anwaltschaft, dass sie Stoffel durch Er-
lassung eines Strafbefehls zu einer be-
dingten Freiheitsstrafe von 180 Tagen
und einer Busse von 10 000 Franken
verurteilt habe. Es geht dabei um inkor-
rekte Bilanzen und Mittelnachweise so-
wie um fehlende Belege im Zuge der
komplexen Transaktion.

Dass die fast vier Jahre dauernden
Ermittlungen mit einem Strafbefehl en-
den, ahnte im Frühling noch niemand.
In einem Schreiben vom 20.März 2020
kündigte die Staatsanwaltschaft dem
Immobilieninvestor an, die Unter-
suchung abzuschliessen und Anklage
gegen ihn zu erheben.

Dies geht aus der Mitte Juli ausge-
stellten Einstellungsverfügung der auf
Wirtschaftsdelikte spezialisierten Zür-
cher Staatsanwaltschaft III hervor, in
welche die NZZ Einsicht genommen
hat. Stoffel, der seinenWohnsitz im letz-
ten Jahr nach Dubai in die Vereinigten
Arabischen Emirate verlegt hatte, hätte
sich vor Gericht verantworten müssen.

Doch es kommt anders: Ende Mai
stellt Stoffel einen Antrag auf ein ab-
gekürztes Verfahren. Ein solches ist nur
dann möglich, wenn eine beschuldigte
Person einen Sachverhalt anerkennt.
Stoffel ist also bereit, einenTeil derVor-
würfe zu akzeptieren. Ein Gericht hätte
dann im Rahmen der Hauptverhand-
lung lediglich noch die Rechtmässigkeit
des abgekürzten Verfahrens, die Über-
einstimmung der Anklageschrift mit
den Akten und den Aussagen der be-
schuldigten Person sowie die Angemes-
senheit der Sanktionen überprüft. Es
kam jedoch noch besser für Stoffel: Der
Strafbefehl erspart dem heute 43-Jähri-
gen nun sogar den Gang vor Gericht.

«Kein Mehr an Strafe»

In der achtseitigen Einstellungsverfü-
gung schreibt der zuständige Staats-
anwalt Peter Giger: «Im Zuge des abge-
kürzten Verfahrens, das nicht zu Ende
geführt werden musste, machte Remo
Stoffel Zugeständnisse.» Der Unter-
nehmer habe gerade jene Vorwürfe an-
erkannt, die bereits im Herbst verjährt
gewesen wären.Selbst bei einem Schuld-
spruch durch ein Gericht wäre nachAn-
sicht des Staatsanwalts die Strafe nicht
wesentlich höher ausgefallen. «Insge-
samt ist der Fall sehr alt.»

Wörtlich heisst es in der Einstellungs-
verfügung weiter: «Wird der Fall im ab-
gekürzten oder ordentlichen Verfahren
geführt, mögen vielleicht nicht aner-
kannte, etwas jüngere Sachverhalte zur
Verurteilung gelangen, ältere können
aber auch verjähren, wobei insgesamt
kein Mehr an Strafe zu erwarten ist.»

In einer Stellungnahme schreibt Stof-
fels PR-Berater, der ehemalige Chef-
redaktor des «Tages-Anzeigers» Peter
Hartmeier, der Wille zum Abschluss
habe für den 43-Jährigen aus Rück-
sicht auf Geschäftspartner, Mitarbei-
ter und Familie imVordergrund gestan-

den. Zwecks Erledigung des Verfahrens
übernehme er als Mitglied des Verwal-
tungsrats der betroffenen Gesellschaf-
ten dieVerantwortung.Dies, obwohl ihn
ein amtliches Gutachten entlastet habe.
Zudem hält Hartmeier fest: «Es gab zu
keinem Zeitpunkt Geschädigte.»

Umtriebig und umstritten

Stoffel gilt als ebenso umtriebiger
wie umstrittener Geschäftsmann. Als
«Honigverkäufer» betitelte ihn die
«NZZ am Sonntag» einmal,weil er wäh-
rend seiner Lehre zum Bankkaufmann
seinenVorgesetzten bei der Schweizeri-
schen Bankgesellschaft (SBG), der spä-
teren UBS, Honig aus seiner Heimat
Vals verkauft hatte. Das Blatt zitierte
einen SBG-Angestellten, der sagte:
«Stoffel handelte wie dieAnlageberater
der Bank, einfach mit Honig.»

ZuVermögen gelangte ermit Finanz-,
Immobilien- undVersicherungsgeschäf-
ten, unter anderem über Firmen in Zug
und Liechtenstein. Für Aufsehen sorgte
Stoffel aber vor allem mit dem Projekt,
in Vals einen 381 Meter hohen Turm zu
erstellen. Der Wolkenkratzer mit dem
Namen «Femme de Vals» wäre das
höchste Gebäude Europas. Der Plan
liess dieWogen hochgehen,Gegner wer-
fen Stoffel Gigantismus vor.

Der Strafbefehl der Zürcher Staats-
anwaltschaft ist die zweite Verurteilung
für den Unternehmer. Im Sommer 2014
war Stoffel vom Kantonsgericht Grau-
bünden wegen ungetreuer Geschäfts-
besorgung verurteilt worden. Damals
ging es umdieKonkurse einesCafés und
einer Backwaren-Firma in Pontresina.

Die Untersuchung im Fall Avireal
brachten jahrelange umfassende Unter-
suchungen der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung ins Rollen. Aufgrund ihres
Schlussberichts aus dem Jahr 2014 zeigte
das Steueramt des Kantons Zürich Stof-
fel im Oktober 2016 an. Die Zürcher
Staatsanwaltschaft eröffnete schliesslich
ein Strafverfahren gegen den Unterneh-
mer und zwei in den Kauf involvierte
Personen wegen Verdachts auf Steuer-
betrug und Urkundenfälschung.

Knapp zwei Jahre nach dem Ein-
gang der Anzeige kommt es am 22.Au-
gust 2018 zur ersten von rund 40 Ein-
vernahmen. Am Ende umfassen allein

Akten zu den Einvernahmen rund 4000
A4-Seiten, rund 1600 Fragen stellt die
Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten.
Im August 2019 nimmt die Polizei Stof-
fel fest.VierTage sitzt der Unternehmer
in Untersuchungshaft.

Ob Zufall oder nicht – rund einen
Monat vor der Festnahme war bekannt-
geworden, dass Stoffel mit seiner Fami-
lie in die Vereinigten Arabischen Emi-
rate auswandert. Einen Zusammen-
hang mit dem Strafverfahren der Zür-
cher Behörden verneinte er gegenüber
der «NZZ am Sonntag». Es sei eine rein
familiäre Entscheidung.

Steuerforderungen beglichen

Mit Abschluss des Verfahrens ist von
den Steuerbetrugsvorwürfen nichts
mehr übrig geblieben.Ausschlaggebend
dafür sind ein entlastendes amtliches
Gutachten sowie der Umstand, dass das
Zürcher Steueramt auf die Steuerhinter-
ziehungsverfahren für die Jahre 2005 bis
2010 verzichtet hat. Für die Transaktion

vom 28.April 2005 leistete der Unter-
nehmer «substanzielle Steuernachzah-
lungen». Eine Kaution von 20 Millio-
nen Franken ging direkt von den Straf-
an die Steuerbehörden. In einer Mittei-
lung schreibt die Finanzdirektion des
Kantons Zürich, man nehme Notiz da-
von, dass der Steuerpflichtige der öffent-
lichen Hand die gesetzlich geschuldeten
Steuern bezahle.

Im Strafbefehl, datiert auf den 17. Juli
2020, ist schliesslich noch von mehr-
facher Urkundenfälschung und mehr-
facher Unterdrückung von Urkunden
die Rede.Die Staatsanwaltschaft kommt
darin zum Schluss, dass die Zwischen-
bilanz derAvirealAG vom 30. Juni 2005

sowie eine im Jahr 2009 verwendete
Bankbestätigung nicht korrekt waren.

Konkret ging es um Folgendes: Noch
amTagdesKaufs derAvireal veräusserte
diese den grössten Teil ihrer Immobilien
an die Winsto AG, die ebenfalls in Stof-
felsBesitzwar.DieWinstoAGwiederum
hatte drei Tage vor der Transaktion mit
der Zürcher Kantonalbank am 25.April
2005 einen Kreditvertrag geschlossen.
Darin war vorgesehen, dass die Bank
derWinsto einen Kredit von 190 Millio-
nen Franken gewähren würde, einer der
Investoren hätte zudem rund 171 Millio-
nen Franken als nachrangiges Darlehen
gewährt. Doch der Kreditvertrag wurde
nicht so umgesetzt wie vorgesehen.

Um die Gesamttransaktion zu retten,
kam es zu den strafrechtlich relevanten
Handlungen. In der Zwischenbilanz der
Avireal etwas mehr als zwei Monate
später wurden nämlich flüssige Mittel in
der Höhe von über 188 Millionen Fran-
ken ausgewiesen.Tatsächlich vorhanden
waren jedoch lediglich 380 000 Franken.

IneinemanderenFallgingesumeinen
Mittelnachweis aus dem Jahr 2008. Ein
mit einemBriefkopf undUnterschriften
der VP-Bank in Liechtenstein versehe-
nes Schreiben mit dem Betreff «Mittel-
nachweis» bestätigte per 31. Dezember
2007 das Vorhandensein von mehr als
208Millionen Franken auf einemKlien-
tenkonto von Stoffels Treuhänder. Laut
StrafbefehlwurdedasDokumentmit ab-
gedeckterAdresse undAnrede voneiner
unbekannten Täterschaft schliesslich
verwendet als Nachweis derWerthaltig-
keit der Escrow-Forderung der Avireal
gegenüber demTreuhänder.Stoffel hatte
laut Strafbefehl gewusst,dass es kein sol-
ches Konto des Treuhänders gegenüber
einerBankmit einem solchenGuthaben
gegeben hatte.

Für die Staatsanwaltschaft wiegt das
Verschulden Stoffels nicht leicht, wie es
im Strafbefehl heisst. «Es wurden wie-
derholt Urkunden des kaufmännischen
Verkehrs gefälscht oder gefälschte Ur-
kunden des kaufmännischen Verkehrs
verwendet, wobei die Fälschungen sehr
grosse Beträge betrafen.» Andererseits
stünden die vorgeworfenen Taten kurz
vor der Verjährung – und «gleichwohl
ist Remo Stoffel geständig». Für Staats-
anwalt Giger Grund genug, es bei einem
Strafbefehl bewenden zu lassen.

BUNDESGERICHT

Migrationsamt
muss Bewilligung
verlängern
Privates Interesse einer Kurdin
nicht genügend gewichtet

(sda) · Das Bundesgericht hält in einem
am Dienstag veröffentlichten Urteil fest,
das private Interesse einer Kurdin am
weiteren Verbleib in der Schweiz wiege
schwerer als das öffentliche Interesse an
einer Wegweisung. Die Frau lebt seit 24
Jahren in der Schweiz. Das Migrations-
amtdesKantonsZürichhatte seinenEnt-
scheid mit der Sozialhilfeabhängigkeit
der alleinerziehendenMutter begründet.

Die Frau habe seit November 2010
zwar total 685 000 Franken Sozialhilfe
bezogen. Ihr Verschulden daran sei aber
höchstensmittelschwer,schreibt dasBun-
desgericht. Sie kümmert sich alleine um
die beiden heute zehn beziehungsweise
elf Jahre alten Söhne.Vom geschiedenen
Mannerhalte sie kaumUnterhaltszahlun-
gen.Weiter führt dasGericht in seinenEr-
wägungenaus,dass dieBeschwerdeführe-
rin an einer immerwiederkehrenden,mit-
telschweren Depression leide.Grund da-
für seien traumatische Erlebnisse. Die
Frau stammt aus einem konfliktreichen
familiären Umfeld. Sie wurde als Min-
derjährige sexuell missbraucht und mit
19 Jahren zwangsverheiratet.

Diese erste Ehe wurde geschieden.
Während ihrer zweiten Ehe, aus der die
beiden Söhne hervorgingen, wurde die
Frau Opfer häuslicher Gewalt. Im Juni
2005begingdieFrau einenSuizidversuch,
woraufhin sie fünf Monate wegen einer
Depression stationär behandelt wurde.
Zwar verneine die Invalidenversiche-
rung einen Anspruch auf Leistungen,
schreibt das Bundesgericht. Wegen der
Depressionen sei die Kurdin aber zeit-
weise nicht arbeitsfähig gewesen.

Gegen eine Nichtverlängerung der
Aufenthaltsbewilligung spricht für das
Bundesgericht, dass die Beschwerde-
führerin in ihrerHeimatkaummehrFami-
lienangehörigehabe.Es sei zudemunklar,
welche beruflichen Perspektiven sie als
mehrfach geschiedene Kurdin in der Tür-
kei habe.Hinzu komme,dass dieWegwei-
sungderFrauauchdenWegzugderSöhne
in dieTürkei bedeutenwürde.IhrenVater
hättendieKinder seit gut einemJahrnicht
mehr gesehen, und sie könnten kaum bei
ihm in der Schweiz leben.

Das Bundesgericht hat das Zürcher
Amt angewiesen, der Beschwerdeführe-
rin dieAufenthaltsbewilligung zu verlän-
gern. Sollte sich die berufliche und wirt-
schaftliche Situation der Frau nicht ver-
bessern, könnte sie künftig aber trotz
guter Integration weggewiesen werden.

Urteil 2C_122/2020 vom 7. 7. 2020.

Mit Abschluss
des Verfahrens ist
von den Steuerbetrugs-
vorwürfen nichts mehr
übrig geblieben.

Der Investor Remo Stoffel geht gerne hoch hinaus, aber nicht immer gesetzeskonform. SIMON TANNER / NZZ
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